
 
 

 

Schulordnung der Berswordt-Europa-Grundschule 
 

In unserer Berswordt-Europa- Grundschule wollen wir uns alle 

wohlfühlen. 

                                   Unser Leitsatz: 

  „Behandle die anderen so, wie du behandelst werden möchtest.“ 

 

 

1. Ich komme pünktlich. 

2. Ich bin freundlich. 

3. Ich höre und achte auf das NEIN des anderen. 

4. Ich ärgere und verletze keinen durch Worte oder Taten. 

5. Ich löse Streitigkeiten ohne Gewalt. 

6. Ich helfe mit, dass unsere Schule schön wird und schön bleibt. 

7. Ich halte mich an die Schulregeln, die im Schulgebäude, im 

Unterricht, in der Pause und in der Betreuung gelten. 

 

Pausenordnung 

 

1. Ich gehe in der Pause auf den Schulhof und bleibe auf 

dem Schulhof. 

2. Ich höre auf die Lehrer und Betreuer. 

3. Ich benehme mich auf den Toiletten sauber und 

ordentlich. 

4. Ich klettere nur auf dem Klettergerüst. 

5. Ich wechsele mich mit anderen Kindern auf den 

Spielgeräten ab. 

6. An der Tischtennisplatte hat Tischtennis Vorrang. 

7. Ich gehe nach der Pause pünktlich in meine Klasse. 

8. Beim Signal für die Regenpause halte ich mich an die 

Regeln für die Regenpause. 

 



 
 

 

Sanktionen 

 
Unser Ziel: einheitliches Handeln aller Lehrer und Betreuer 

 

Wir verfolgen ein konsequentes, abgestuftes Sanktionieren bei Verstößen  

im Unterricht und in der Pause: 

 

Vorbereitung für die Pause: Jede Aufsicht nimmt das Mitteilungsbuch des 

Lehrerzimmers und einen Stift mit in die Pause. 

Sanktionen: 

1. Erinnerung an die Einhaltung der Regel 

2. Ermahnung mit den Worten: 

     „ Ich ermahne dich, weil....  

      Beim nächsten Verstoß folgt der Schulhofverweis“ 

3. Schulhofverweis und Abschreiben der Regel  

Organisation: 

-Lehrer / Betreuer trägt den Schulhofverweis in das Mitteilungsbuch des 

Lehrerzimmers ein. 

-Abschreiben der Regel in der Schulküche unter Aufsicht, 

-Aufsicht vermerkt Datum, Uhrzeit auf der Klassenliste im Regelordner 

-laminierte Schul- und Pausenordnung, Stifte und Regelblätter  

(Formblatt 1) liegen vor. Aufsicht heftet die geschriebene Regel unter 

dem Klassenregister ab. 

4.  Elternmitteilung  

erfolgt nach weiteren Regelverstößen 

5. Elterngespräch mit der Klassenlehrerin  

erfolgt nach weiteren Regelnverstößen 

6.  Ordnungsmaßnahme gemäß § 53 Schulgesetz NRW  

und/ oder Einberufung der Klassenkonferenz je nach Schwere des 

Verstoßes erfolgt nach weiteren zwei Regelverstößen. 

- Attestpflicht bei hohen, unentschuldigten Fehlzeiten ( Brief 

der Schulleitung) 

- Bußgeldverfahren bei wiederholten Verstößen gegen die 

Schulpflicht 

 

 

 


